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Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
 
kennen Sie das 42-seitige BMF Schreiben zu den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung? Und wenn ja, wenden 
Sie es auch tatsächlich voll umfänglich an? Wenn Sie jetzt mit „ja“ antworten, haben Sie noch Zeit Ihrer eigentlichen 
beruflichen Tätigkeit nachzukommen? Der bürokratische Wahnsinn wird mit diesem Schreiben nun auch auf die digitale 
Ebene rechtskonform gehoben und wird dem ein oder anderen tiefe Sorgenfalten auf die Stirn malen.  
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen natürlich zur Verfügung. 
 
Ihre Steuerberater Thomas Mau, Sandra Dickfoß und Katrin Metzler 
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1.Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer verabschiedet 
Die Bundesregierung hat sich bei der Reform der Grundsteuer auf ein Gesetzespaket geeinigt, das den Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts gerecht werden soll.  
 
Die Grundsteuer ist eine Steuer auf den Besitz von Grundstücken und Gebäuden. Vermieter können sie über die 
Nebenkostenabrechnung auf ihre Mieter umlegen, sodass von der Belastung alle betroffen sind. Die Grundsteuer 
kommt ausschließlich den Gemeinden zugute und ist eine ihrer wichtigsten Einnahmequellen.  
 
Die Praxis, wonach die Grundsteuer für Häuser und unbebaute Grundstücke anhand von (überholten) Einheits-
werten berechnet wird, hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2018 als verfassungswidrig erklärt und eine 
Neuregelung bis Ende 2019 gefordert. Hauptkritikpunkt war, dass die zugrunde gelegten Werte die tatsächliche 
Wertentwicklung nicht mehr in ausreichendem Maße widerspiegeln. 
 
Das nunmehr von der Bundesregierung beschlossene Gesetzespaket besteht aus drei miteinander verbundenen 
Gesetzentwürfen: 

• Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts 
• Gesetz zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die Be-

bauung 
• Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 

 
Bei der Neuregelung bleibt zunächst das heutige dreistufige Verfahren – Bewertung, Steuermessbetrag, kommu-
naler Hebesatz – erhalten. Erstmals ab 1.1.2022 erfolgt die Bewertung der Grundstücke nach neuem Recht. 
 

• Bei der Ermittlung der Grundsteuer für Wohngrundstücke sollen fünf Parameter auf die Berechnung Ein-
fluss haben: Grundstücksfläche, Bodenrichtwert, Immobilienart, Alter des Gebäudes, Mietniveaustufe.  

• Anders als bei Wohngrundstücken soll sich bei Gewerbegrundstücken die Grundsteuer am vereinfachten 
Sachwertverfahren orientieren, das für die Wertermittlung auf die gewöhnlichen Herstellungskosten für 
die jeweilige Gebäudeart und den Bodenrichtwert abstellt. Hier sollen zahlreiche bisher erforderliche Kri-
terien entfallen, wie z. B. Höhe des Gebäudes, Heizungsart, Art der Verglasung der Fenster usw. 

• Bei der Bewertung eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) soll es beim Ertragswert-
verfahren bleiben, das jedoch vereinfacht und typisiert wird. 

• Die sog. „Grundsteuer C“, für die die Gemeinden für unbebaute, aber baureife Grundstücke einen erhöhten 
Hebesatz festlegen können, soll dabei helfen, Wohnraumbedarf künftig schneller zu decken. 

• Die heutigen Steuermesszahlen sollen so abgesenkt werden, dass die Reform insgesamt aufkommensneut-
ral ausfällt. 

 
Die Bundesländer können über eine sog. „Öffnungsklausel“ bis zum 31.12.2024 vom Bundesrecht abweichende 
Regelungen vorbereiten. Dazu kündigten einzelne Länder an, ein sog. wertunabhängiges Modell für ihre Gemein-
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den vorsehen zu wollen. Dieses Modell setzt an der Fläche der Grundstücke und der vorhandenen Gebäude an. 
Die Werte der Grundstücke und der Gebäude bleiben dabei unberücksichtigt.  
Im Ergebnis kann das Flächenmodell dazu führen, dass für Immobilien, die zwar ähnliche Flächen aufweisen, sich 
im Wert aber deutlich unterscheiden, ähnliche Grundsteuerzahlungen fällig werden.  
 
Die neuen Regelungen zur Grundsteuer - entweder bundesgesetzlich oder landesgesetzlich - gelten dann ab 
1.1.2025. 
 
 
2.Nunmehr doch Sonderabschreibungen beim Mietwohnungsneubau möglich 
Einer schon abgeschriebenen „Sonderabschreibung“ beim Mietwohnungsbau durch das Gesetz zur Förderung des 
Mietwohnungsneubaus hat der Bundesrat nunmehr am 28.6.2019 überraschend zugestimmt. Der Bundestag 
hatte die Neuregelungen bereits im Dezember 2018 verabschiedet. Der Gesetzesbeschluss wurde damals vom 
Bundesrat von der Tagesordnung abgesetzt. Mit dem Gesetz strebt die Bundesregierung Anreize für den Miet-
wohnungsneubau im bezahlbaren Mietsegment an. Dies wird durch die Einführung einer Sonderabschreibung 
umgesetzt. Dazu sind folgende Kriterien ausschlaggebend:  
 

1. Die Sonderabschreibungen in Höhe von jährlich 5 % können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung 
und in den folgenden drei Jahren – also vier Jahre lang – neben der regulären Abschreibung in Anspruch 
genommen werden. Somit werden innerhalb des Abschreibungszeitraums insgesamt bis zu 28 % der för-
derfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich berücksichtigt.  

2. Sonderabschreibungen kommen nur in Betracht, wenn durch Baumaßnahmen neue bisher nicht vorhan-
dene Wohnungen – die fremden Wohnzwecken dienen – hergestellt oder diese bis zum Ende des Jahres 
der Fertigstellung angeschafft werden. Aufwendungen für Grundstücke und Außenanlagen werden nicht 
gefördert. Nicht förderfähig sind Ferienwohnungen. Um sicherzustellen, dass die Wohnungen nicht als Fe-
rienwohnungen (unter-)vermietet werden, müssen sie dauerhaft bewohnt sein.  

3. Die Regelung wird auf Herstellungs- oder Anschaffungsvorgänge beschränkt, für die der Bauantrag oder 
die Bauanzeige nach dem 31.8.2018 und vor dem 1.1.2022 gestellt wird. Die Sonderabschreibungen können 
auch dann in Anspruch genommen werden, wenn die Fertigstellung nach dem 31.12.2021 erfolgt; längstens 
bis 2026! 

4. Von der Inanspruchnahme der Förderung insgesamt ausgeschlossen ist die Anschaffung und Herstellung 
von Wohnungen, wenn die abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten mehr als 3.000 € 
je m² Wohnfläche betragen. 

5. Die förderfähigen Wohnungen müssen mindestens in den zehn Jahren nach Anschaffung oder Herstellung 
der entgeltlichen Überlassung zu Wohnzwecken dienen. Ein Verstoß gegen die Nutzungsvoraussetzung 
führt zur rückwirkenden Versagung der bereits in Anspruch genommenen Sonderabschreibungen. Werden 
Räume sowohl zu Wohnzwecken als auch zu betrieblichen oder beruflichen Zwecken genutzt, sind sie, je 
nachdem welchem Zweck sie überwiegend dienen, entweder ganz den Wohnzwecken oder ganz den be-
trieblichen oder beruflichen Zwecken dienenden Räumen zuzurechnen. Ein häusliches Arbeitszimmer wird 
aus Vereinfachungsgründen den Wohnzwecken dienenden Räumen zugerechnet. 

6. Die Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibungen wird auf maximal 2.000 € je m² Wohnfläche be-
grenzt. Das wären also bei einer 100-m²-Wohnung 200.000 €.  Betragen die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten weniger, sind diese in der tatsächlich angefallenen Höhe für die Sonderabschreibungen maß-
gebend. 

7. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die EU-rechtlichen Voraussetzungen bezüglich De-minimis-Beihilfen 
eingehalten werden, wonach u. a. der Gesamtbetrag der einem einzigen Unternehmen gewährten De-
minimis-Beihilfe in Höhe von 200.000 € in einem Zeitraum von drei Veranlagungszeiträumen nicht über-
steigen darf. 

 
Das Gesetz enthält auch eine Änderung für Wohnungsgenossenschaften und -vereine: Bisher sind diese nur dann 
von der Körperschaftsteuer befreit, sofern ihre Einnahmen aus sonstigen Tätigkeiten nicht mehr als 10 % über-
schreiten. Diese Grenze soll zukünftig bis zu 20 % betragen dürfen, sofern die über 10 % hinausgehenden Ein-
nahmen auf Mieterstromanlagen beruhen. Das Gesetz tritt nach seiner Verkündung in Kraft. 
 
 
3.Einrichtungsgegenstände bei doppelter Haushaltsführung zusätzlich absetzbar 
Nicht selten müssen Steuerpflichtige aus beruflichen Gründen eine sog. „doppelte Haushaltsführung“ gründen, 
wenn sie in einem anderen Ort als dem Wohnort arbeiten. Eine doppelte Haushaltsführung liegt vor, wenn sie 
außerhalb des Ortes seiner ersten Tätigkeitsstätte einen eigenen Hausstand unterhalten und auch am Ort der 
ersten Tätigkeitsstätte wohnen.   
 
Zu den notwendigen Mehraufwendungen, die als Werbungskosten oder Betriebsausgaben berücksichtigt werden 
können, zählen insbesondere Aufwendungen für wöchentliche Familienheimfahrten, (zeitlich befristete) Verpfle-
gungsmehraufwendungen und die notwendigen Kosten der Unterkunft am Beschäftigungsort.  
 
Als Unterkunftskosten können im Inland die tatsächlichen Aufwendungen für die Nutzung der Unterkunft ange-
setzt werden, höchstens jedoch 1.000 € im Monat. 
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Mit seiner Entscheidung vom 4.4.2019 stellt der Bundesfinanzhof (BFH) fest, dass von der Deckelung auf 1.000 € 
aber Aufwendungen für Haushaltsartikel und Einrichtungsgegenstände nicht umfasst sind, da diese nur für deren 
Nutzung und nicht für die Nutzung der Unterkunft getätigt werden.  
Die Nutzung der Einrichtungsgegenstände ist nicht mit der Nutzung der Unterkunft als solcher gleichzusetzen. 
Derartige Aufwendungen sind daher – soweit sie notwendig sind – ohne Begrenzung der Höhe nach abzugsfähig.  
  
Anmerkung: Mit diesem steuerzahlerfreundlichen Urteil stellt sich der BFH gegen die Auffassung der Finanzver-
waltung.  
 
 
4.Aufwendungen für die Unterbringung eines Elternteils in einem Pflegeheim 
Die tarifliche Einkommensteuer für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder für die Inanspruchnahme von 
haushaltsnahen Dienstleistungen ermäßigt sich auf Antrag um 20 %, höchstens 4.000 € der Aufwendungen des 
Steuerpflichtigen, sofern es sich nicht um Minijobs ober Handwerkerleistungen handelt. 
 
Diese Regelung gilt auch für die Inanspruchnahme von Pflege- und Betreuungsleistungen sowie für Aufwendun-
gen, die einem Steuerpflichtigen wegen der Unterbringung in einem Heim oder zur dauernden Pflege erwachsen, 
soweit darin Kosten für Dienstleistungen enthalten sind, die mit denen einer Hilfe im Haushalt vergleichbar sind.  
 
Nunmehr stellt der Bundesfinanzhof (BFH) in seiner Entscheidung vom 3.4.2019 fest, dass die Steuermäßigung 
für Aufwendungen, die einem Steuerpflichtigen wegen der Unterbringung in einem Heim oder zur dauernden 
Pflege erwachsen, er nur für seine eigene Unterbringung oder Pflege in Anspruch nehmen kann. 
  
Im entschiedenen Fall übernahm der Sohn die Aufwendungen seiner Mutter für deren Aufenthalt in einem Senio-
renheim und machte diese Kosten in seiner Einkommensteuererklärung steuermindernd geltend. Der BFH ent-
schied jedoch zuungunsten des Steuerpflichtigen. Nach seiner Auffassung kommt ein Abzug der geltend gemach-
ten Aufwendungen nicht in Betracht, weil es sich nicht um Kosten handelte, die dem Steuerpflichtigen wegen 
seiner eigenen Unterbringung in einem Heim oder Pflege angefallen sind. Für Aufwendungen, die die Unterbrin-
gung oder Pflege einer anderer Personen betreffen, scheidet die Steuerermäßigung dagegen aus.  
 
 
5.Reisekosten bei wiederholt befristetem auswärtigen Einsatz 
Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sind Werbungs-
kosten. Zur Abgeltung dieser Aufwendungen kann für jeden Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer die erste Tätig-
keitsstätte aufsucht, eine „Entfernungspauschale“ in Höhe von 0,30 € je km angesetzt werden. Für Fahrten, die 
nicht Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie keine Familienheimfahrten sind, kann der 
Arbeitnehmer anstelle der tatsächlichen Aufwendungen die Fahrtkosten mit einem pauschalen Kilometersatz   – 
für einen Pkw zzt. 0,30 € – „je gefahrenen km“ ansetzen.  
 
Seit 2014 ist eine erste Tätigkeitsstätte die ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, der der Arbeit-
nehmer dauerhaft zugeordnet ist. Von einer dauerhaften Zuordnung wird dann ausgegangen, wenn der Arbeit-
nehmer unbefristet, für die Dauer des Dienstverhältnisses oder über einen Zeitraum von 48 Monaten hinaus an 
einer solchen Tätigkeitsstätte tätig werden soll.  
 
Nunmehr hat das Finanzgericht Münster in seinem Urteil vom 25.3.2019 dazu entscheiden, dass ein Arbeitneh-
mer, der „wiederholt befristet“ von seinem Arbeitgeber auf einer Baustelle des Arbeitgebers eingesetzt wird, dort 
auch dann keine erste Tätigkeitsstätte begründet, wenn der Einsatz insgesamt ununterbrochen länger als vier 
Jahre andauert. 
Entsprechend kommt nicht die Entfernungspauschale zum Tragen. Der Arbeitnehmer kann die Fahrtkosten je 
gefahrenem Kilometer und Verpflegungsmehraufwendungen nach Reisekostengrundsätzen steuerlich ansetzen. 
 
 
6.Arbeitsrechtliche Haftung des Arbeitnehmers für ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
Stellt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer einen Pkw auch zur privaten Nutzung zur Verfügung, so kann der 
Arbeitnehmer die Versteuerung des privaten Nutzungsvorteils entweder durch die 1-%-Regelung oder Fahrten-
buchmethode wählen. Ergeben sich zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber arbeitsrechtliche Schwierigkeiten, 
hat dies u. U. auch Auswirkungen auf die Versteuerung der privaten Nutzung. 
 
Wählt der Arbeitnehmer die Besteuerungsmethode über das Fahrtenbuch, so muss er selbst für eine ordnungs-
gemäße Führung desselben sorgen. Eine Verpflichtung des Arbeitgebers, den Arbeitnehmer auf etwaige Defizite 
bei der Führung von Fahrtenbüchern hinzuweisen, besteht nicht.  
 
Grundsätzlich muss der Arbeitgeber die Einkommensteuer durch Abzug vom Arbeitslohn für Rechnung des Ar-
beitnehmers, der alleiniger Steuerschuldner ist, einbehalten. Kommt der Arbeitnehmer seiner Verpflichtung aus 
der Führung eines Fahrtenbuchs nicht nach, kann der Arbeitgeber die Versteuerung auch nach der 1-%-Regelung 
vornehmen, auch wenn diese für den Arbeitnehmer von Nachteil ist. Das hat das Bundesarbeitsgericht am 
17.10.2018 entschieden. 
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7. Neu GOBD veröffentlicht 
Mit Schreiben vom 11.7.2019 (IV A 4 – S 0316/19/10003:001) hat das BMF die neu gefassten Grundsätze der 
ordnungsgemäßen Buchführung verfasst. Diese gelten erstmals für Besteuerungszeiträume, die nach dem 
31.12.2019 beginnen. Es wird jedoch nicht beanstandet, wenn diese bereits vor diesem Datum angewendet wer-
den. Das ausführliche Dokument finden Sie unter: 
 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Ab
gabenordnung/2019-07-11-GoBD.html 
 
Im Speziellen möchten wir hierzu noch die Textziffer 21 erwähnen, aus der sich ergibt, dass ausschließlich der 
Steuerpflichtige für die Einhaltung der GoBD zuständig und verantwortlich ist, auch wenn er diese teilweise 
oder vollständig ausgelagert hat. 
 
 
8.Erinnerung zur ordnungsgemäßen Kassenführung bei Registrierkassen 
Ab 01.01.2020 müssen bestimmte elektronische Aufzeichnungssysteme wie beispielsweise Registrierkassen über 
eine „zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung“ (TSE) verfügen. Bei bestehenden Systemen ist bis 31.12.2019 
zu prüfen, ob eine TSE nachgerüstet werden kann. Die Nachrüstung hat ebenfalls bis 31.12.2019 zu erfolgen. 
 
Übergangsfrist 
Soweit Systeme vor dem 01.01.2020 angeschafft wurden und nachweisbar nicht nachgerüstet werden können, 
dürfen diese bis zum 31.12.2022 weiter verwendet werden. Achtung: PC-Kassensysteme gelten lt. Finanzverwal-
tung immer als nachrüstbar! 
 
Mitteilungspflicht 
Die Nutzung und die Außerbetriebnahme eines Aufzeichnungssystems mit TSE ist der Finanzverwaltung ver-
pflichtend innerhalb eines Monats nach Anschaffung bzw. Außerbetriebnahme anzuzeigen.  
 
Beachten Sie bitte, dass nach derzeitigem Stand (20.08.2019) noch kein Aufzeichnungssystem mit TSE verfügbar 
ist. Inwieweit die oben aufgeführte Rechtslage umsetzbar ist, kann derzeit nicht beurteilt werden. 
 
 

  
Fälligkeitstermine Fällig am 
  
Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.)  
 

12.8.2019 

Gewerbesteuer, Grundsteuer  
1) In manchen Bundesländern ist der 15.8. (Mariä Himmelfahrt) ein gesetz-
licher Feiertag. Dadurch verschieben sich die Termine in solchen Bundes-
ländern auf den16.8. 
 

15.8.2019/16.8.2019 1) 

 

Sozialversicherungsbeiträge 
 
 

29.8.2019 
 

  
Basiszinssatz 
nach § 247 Abs. 1 BGB  
maßgeblich für die Berechnung 
von Verzugszinsen 

seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 
 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

    
Verzugszinssatz 
ab 1.1.2002: 
(§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

 
  
Verbraucherpreisindex 
(2015 = 100) 

2019: Mai = 105,4; April = 105,2; März = 104,2; Februar = 103,8;  
Januar = 103,4 
2018: Dezember = 104,2; November = 104,2; Oktober = 104,9 
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  

 
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann 
jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2019-07-11-GoBD.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2019-07-11-GoBD.html
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

